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Jeder Staat trägt die für seine Vertretung in der Konferenz 
entstehenden Kosten.

Mitglieder des Ausschusses, die'nicht von ihrer Regierung 
delegiert sind, können an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen.

Artikel VIII
Die Konferenz beschließt über die Empfehlungen, die hin

sichtlich eines gemeinsamen Vorgehens der Mitgliedstaaten 
auf den im Artikel I genannten Gebieten zu erteilen sind.

Die Beschlüsse der Konferenz können nur wirksam werden, 
wenn die Zahl der anwesenden Mitgliedstäaten mindestens 
zwei Drittel sämtlicher Mitgliedstaaten beträgt und wenn sie 
mit mindestens vier Fünfteln der abgegebenen Stimmen ge
faßt worden sind. J)ie Zahl der abgegebenen Stimmen muß 
mindestens vier Fünftel der anwesenden Mitgliedstaaten be
tragen.

Stimmenthaltungen sowie leere oder ungültige Stimmzettel 
gelten nicht als abgegebene Stimmen.

Die Beschlüsse werden zur Unterrichtung, Prüfung und 
Empfehlung den Mitgliedstaaten sofort mitgeteilt.

Diese übernehmen die moralische Verpflichtung, die Be
schlüsse soweit irgend möglich durchzuführen.

Jedoch ist bei allen Abstimmungen über Organisation, 
Haushalt, Verwaltung und Geschäftsordnung der Konferenz, 
des Ausschusses oder des Büros sowie über jede ähnliche 
Frage die absolute Mehrheit für die sofortige Durchführbar
keit des betreffenden Beschlusses ausreichend, wenn die Min
destzahl der vertretenden Mitglieder und der abgegebenen 
Stimmen den Bestimmungen des Absatzes 2 entspricht. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Mitgliedstaates, 
dessen Delegierter den Vorsitz führt.

Artikel IX
Die Konferenz wählt aus ihrer Mitte für die Dauer jeder 

Sitzungsperiode einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende 
Vorsitzende, denen der Direktor des Büros als Sekretär bei
geordnet ist.

Artikel X
Die Konferenz tagt mindestens einmal alle sechs Jahre auf 

Einberufung durch den Vorsitzenden des Ausschusses oder, 
bei dessen Verhinderung, durch den Direktor des Büros, falls 
dieser von mindestens der Hälfte der Ausschußmitglieder 
darum ersucht wird.

Sie setzt beim Abschluß ihrer Arbeiten Ort und Zeit ihrer 
nächsten Tagung fest oder erteilt dem Ausschuß eine entspre
chende Vollmacht.

Artikel XI
Die Amtssprache der Organisation ist das Französische.
Die Konferenz kann jedoch für ihre Arbeiten und Ausspra

chen den Gebrauch einer oder mehrerer anderer Sprachen 
vorsehen.

Der internationale Ausschuß für das gesetzliche Meßwesen

Artikel XII
Die im Artikel I vorgesehenen Aufgaben werden von einem 

internationalen Ausschuß für das gesetzliche Meßwesen als 
dem Arbeitsorgan der Konferenz in Angriff genommen und 
durchgeführt.

Artikel XIII
Der Ausschuß besteht aus höchstens zwanzig Mitgliedern 

verschiedener Staatsangehörigkeit. Diese Mitglieder werden 
von der Konferenz aus den Angehörigen der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung ihres Landes 
gewählt.

Die gewählten Mitglieder müssen diensttuende Amtsper
sonen der für Meßinstrumente zuständigen Stelle oder dienst
liche Aufgaben auf dem Gebiet des gesetzlichen Meßwesens 
wahrnehmende Persönlichkeiten sein.

Sie stellen dem Ausschuß ihre Erfahrung, ihren Rat und 
ihre Arbeiten zur Verfügung, ohne daß jedoch ihrer Regierung 
oder ihrer Verwaltung hieraus Verpflichtungen erwachsen.

Sie werden für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählt 
und können wiedergewählt werden. Läuft ihr Mandat zwi
schen zwei Sitzungsperioden der Konferenz ab, so wird es 
ohne weiteres bis zu der betreffenden zweiten Sitzungsperiode 
verlängert.

Sie scheiden aus dem Ausschuß aus, sobald sie nicht mehr 
den in diesem Artikel festgesetzten Bedingungen entsprechen.

Jedes Ausschußmitglied, das während zweier aufeinander
folgender Sitzungsperioden abwesend war, ohne sich entschul
digen oder vertreten zu lassen, gilt mit der zweiten dieser 
Sitzungsperioden als zurückgetreten.

Hat die Konferenz bei der Einsetzung des Ausschusses nicht 
dessen sämtliche Mitglieder ernennen können oder werden 
durch Todesfall, Rücktritt oder Erlöschen von Mandaten Sitze 
frei, so kann der Ausschuß sich durch Zuwahl ergänzen. Die 
Ernennung der hinzugewählten Mitglieder wird erst nach Ge
nehmigung durch die Konferenz vorbehaltlich der Zustim
mung der Regierung ihres Landes endgültig wirksam. Ihr 
Mandat läuft zur gleichen Zeit wie dasjenige der unmittelbar 
durch die Konferenz gewählten Mitglieder ab.

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen von Rechts wegen 
an den Tagungen der Konferenz mit beratender Stimme teil. 
Einer der Delegierten einer Regierung in der Konferenz kann 
Ausschußmitglied sein.

Der Vorsitzende kann jede Person, deren Mitwirkung ihm 
zweckmäßig erscheint, mit beratender Stimme zu den Tagun
gen des Ausschusses einladen.

Artikel XIV
Natürliche Personen, die in der Wissenschaft oder der In

dustrie des Meßwesens eine Rolle gespielt haben, sowie ehe
malige Ausschußmitglieder können durch Beschluß des Aus
schusses den Titel eines Ehrenmitgliedes erhalten. Sie können 
mit beratender Stimme an den Tagungen teilnehmen.

Artikel XV
Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 

sowie einen ersten und einen zweiten stellvertretenden Vor
sitzenden; ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre; sie können wie
dergewählt werden. Läuft ihr Mandat zwischen zwei Sit
zungsperioden des Ausschusses ab, so wird es ohne weiteres 
bis zu „der betreffenden zweiten Sitzungsperiode verlängert. 
Der Direktor des Büros ist ihnen als Sekretär beigeordnet.

Der Ausschuß kann einzelne seiner Funktionen seinem Vor
sitzenden übertragen.

Der Vorsitzende nimmt die ihm vom Ausschuß übertrage
nen Aufgaben wahr und vertritt diesen bei dringenden Ent
scheidungen. Er teilt diese Entscheidungen den Mitgliedern 
des Ausschusses mit und legt ihnen in möglichst kurzer Frist 
darüber Rechenschaft ab.

Besteht die Möglichkeit, daß Fragen auftauchen, die das ge
meinsame Interesse des Ausschusses und verwandter Organi
sationen berühren, so vertritt der Vorsitzende den Ausschuß 
bei diesen Organisationen.

Bei Abwesenheit, Verhinderung, Erlöschen des Mandats, 
Rücktritt oder Tod des Vorsitzenden nimmt der erste stellver
tretende Vorsitzende dessen Aufgaben wahr.

Artikel XVI
Der Ausschuß tagt mindestens einmal alle zwei Jahre auf 

Einberufung durch seinen Vorsitzenden oder, bei dessen Ver
hinderung, durch den Direktor des Büros, falls dieser von 
mindestens der Hälfte der Ausschußmitglieder darum ersucht 
wird.

Vorbehaltlich besonderer Gründe finden die ordentlichen 
Tagungen in dem Land statt, in dem das Büro seinen Sitz hat.


